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RS OGH 1982/12/15 6Ob854/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1982

Norm

ABGB §1365

Rechtssatz

Die Nichtzahlung der aus der Kreditgewährung entstandenen Verp ichtungen durch längere Zeit hindurch in

Verbindung mit einer - wenn auch später wieder eingestellten - Fahrnisexekution, rechtfertigt die Ansicht, der

Anspruch gemäß § 1365 ABGB sei bescheinigt.
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